
Rechtsanwalt Jörn Hauß - Duisburg

Ablaufschema Verbraucherinsolvenz - geltendes Recht

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (§ 305)
- Bescheinigung über das Scheitern des Schuldenbereinigungsplans

- Vermögensverzeichnis / -übersicht
- Verzeichnis der Gläubiger und deren Forderungen

- Schuldenbereinigungsplan

Erteilung der 
Restschuldbefreiung

Der 
Schuldenregulierungsplan ist 

angenommen, nach 
erfolgreicher Erfüllung des 

Vergleiches durch den 
Schuldner: Erteilung der 

Restschuldbefreiung

Aufnahme des Verfahrens über den Eröffnungsantrag (§ 311)

Eröffnung des Verfahrens (§ 27), 
Bestellung des Treuhänders (§ 313) 
ggf. Verwertung und Verteilung der 

vorhandenen Masse

Abweisung des 
Insolvenzantrages 

mangels Masse (§ 26)

Versagung der 
Restschuldbefreiung 

(§§ 289, 290) 
Sofortige Beschwerde möglich 

(§ 289 Abs. II).
nach Rechtskraft: Aufhebung des 

Insolvenzverfahrens.

Liegen Versagensgründe gem. § 290 InsO vor? JANein

Ankündigung der 
Restschuldbefreiung 

(§§ 289, 291); 
Sofortige Beschwerde möglich (§ 

289 Abs. II). 
Nach Rechtskraft: Aufhebung des 

Insolvenzverfahrens.

"Wohlverhaltensperiode"
(sechsjähriger Lauf der Abretungserklärung gem. § 287 Abs. II, 

gerechnet ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens)

Entscheidung über die Restschuldbefreiung 
(§§ 300, 301)

Liegt ein Verstoß gegen Obliegenheiten vor? 
( §§ 295, 296 Abs. I, Abs. II S. 3)

Insolvenzstraftaten? (§ 297)
Vorliegen von § 298?

Antrag eines Gläubigers bzw. Treuhänders notwendig 

NeinJA

Versagung der 
Restschuldbefreiung 

(§ 300 II) 
Sofortige Beschwerde möglich 

(§ 300 Abs. III)

ggf.: Antrag auf Stundung der Kosten des Insolvenzverfahrens 
(§ 4 a)
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Antrag auf Erteilung der Restschuldbefreiung mit 
dem Eröffnungsantrag gestellt (§ 287 Abs. I)?

JANein

Kostendeckendes Vermögen vorhanden oder 
Kostenstundung gemäß § 4 a?

JANein

Zustellung des Plans an die Gläubiger mit Frist zur 
Stellungnahme (§ 307), ggf. Ersetzung der Zustimmung 

(§ 309). Plan angenommen?
JANein

Ruhen des Verfahrens bis zur
Entscheidung über den Schuldenbereinigungsplan 

durch das Gericht (§ 306): Durchführung des 
Planverfahrens?

JANein

Außergerichtlicher Einigungsversuch:
Stimmen alle Gläubiger dem Schuldenregulierungsplan 

zu?
JANein
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Ist der Schuldner nicht selbständig tätig oder war er 
dies, hat aber weniger als 20 Gläubiger? (§ 304)

JANein



Rechtsanwalt Jörn Hauß - Duisburg

Ablaufschema Verbraucherinsolvenz - zukünftiges Recht

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (§ 305)
- Bescheinigung über das Scheitern bzw. die Aussichtslosigkeit

- Vermögensverzeichnis / -übersicht
- Verzeichnis der Gläubiger und deren Forderungen

- Schuldenbereinigungsplan
- ggf. Antrag auf Zustimmungsersetzung

- Schuldner zahlt Kostenbeitrag iHv. 25 € an die Gerichtskasse

Aufnahme des Verfahrens über den Eröffnungsantrag (§ 311)

Eröffnung des Verfahrens (§ 27), 
ggf. Verwertung und Verteilung der 

vorhandenen Masse

Abweisung des Insolvenzantrages mangels Masse.
Einleitung des Entschuldungsverfahrens (§ 289 b)

Öffentliche Bekanntmachung an die Gläubiger 

Ankündigung der 
Restschuldbefreiung (§§ 289, 

291)  
Sofortige Beschwerde möglich (§ 

289 II)

Versagung der Restschuld-
befreiung (§§ 289, 290) 

Sofortige Beschwerde möglich 
(§ 289 II)

"Wohlverhaltensperiode"
(sechsjähriger Lauf der Abretungserklärung gem. § 287 Abs. II, 

gerechnet ab Erlass des Abweisungsbeschlusses)
Schuldner zahlt Kostenbeitrag iHv. monatlich 13 €

Wenn Beträge zur Verteilung an die Gläubiger zur Verfügung 
stehen:

Ggf. Aussetzung der Verteilung aufgrund Geringfügigkeit bis zum 
Ende der Wohlverhaltensperiode (§ 292 Abs. I S. 5).

Anordnung des besonderen Feststellungsverfahrens (§ 292 a, §§ 174 
bis 186).

Aufforderung zur Forderungsanmeldung gem. § 174 an die Gläubiger 
binnen dreimonatiger Notfrist.

"Wohlverhaltensperiode"
(sechsjähriger Lauf der Abretungserklärung gem. § 287 Abs. II, 

gerechnet ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens)
Schuldner zahlt Kostenbeitrag iHv. monatlich 13 €
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Ist der Schuldner nicht selbständig tätig oder war er 
dies, hat aber weniger als 20 Gläubiger? (§ 304)

JANein

Außergerichtlicher Einigungsversuch:
Stimmen alle Gläubiger dem Schuldenregulierungsplan 

zu?
JaNein

Ist ein außergerichtlicher Schulden-
bereinigungsversuch offensichtlich aussichtslos? 

(§ 305 Abs. I Nr. 1)
JANein

Liegt ein (zulässiger) Antrag des Schuldners auf 
Zustimmungsersetzung vor (§ 305 a)?

JA Nein

Ruhen des Verfahrens (§ 306).
Zustellung des Plans an die Gläubiger mit Frist zur 

Stellungnahme (§ 307), Schweigen gilt als Annahme 
(§ 308). Ggf. Ersetzung der Zustimmung (§ 309). Plan 

angenommen?

JANein

Reicht das Vermögen zur Deckung der 
Verfahrenskosten voraussichtlich aus? 

(§ 289 a)
Nein JA

Abweisung des 
Insolvenzantrages 

mangels Masse (§ 26)

Hat der Schuldner einen Antrag auf 
Restschuldbefreiung gestellt? (§ 287) JANein
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Antrag auf Erteilung der Restschuldbefreiung mit 
dem Eröffnungsantrag gestellt (§ 287 Abs. I)?

JANein

Liegen Versagensgründe gem. § 290 InsO vor?
Prüfung nur teilweise von Amts wegen, im übrigen auf 

Antrag (§ 290 Abs. III)
JANein

Versagung der 
Restschuldbefreiung 

(§§ 289, 290) 
Sofortige Beschwerde möglich 

(§ 289 Abs. II).
Nach Rechtskraft: Aufhebung des 

Insolvenzverfahrens.

Ankündigung der 
Restschuldbefreiung 

(§§ 289, 291)  
Sofortige Beschwerde möglich (§ 

289 Abs. II).
Nach Rechtskraft: Aufhebung des 

Insolvenzverfahrens.

Entscheidung über die Restschuldbefreiung 
(§§ 300, 301)

ggf. vorzeitig (§ 300)
 Liegt ein Verstoß gegen Obliegenheiten vor ( §§ 295, 
296 Abs. I, Abs. II S. 3)? Insolvenzstraftaten? (§ 297), 
Vorliegen von § 298? (Antrag eines Gläubigers bzw. 

Treuhänders notwendig) 

NeinJA

Erteilung der 
Restschuldbefreiung

Versagung der 
Restschuldbefreiung 

(§ 300 II) 
Sofortige Beschwerde möglich 

(§ 300 Abs. III)

Bestellung eines vorläufigen Treuhänders (§ 289 a),
Versicherung der Richtigkeit der Schuldnerangaben an Eides statt

(§ 289 a Abs. IV)

Prüfung durch vorl. Treuhänder: Masse vorhanden?JA Nein

Liegen Versagensgründe gem. § 290 InsO vor?
Prüfung nur teilweise von Amts wegen, im übrigen auf 

Antrag (§ 290 Abs. III)
JANein

Der 
Schuldenregulierungsplan ist 

angenommen, nach 
erfolgreicher Erfüllung des 

Vergleiches durch den 
Schuldner: Erteilung der 

Restschuldbefreiung




